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Text 

h) Schutzbestimmungen 

§ 69. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann zur Vermeidung einer 
Gefährdung von Leben oder Gesundheit von Menschen oder zur Vermeidung von Belastungen der 
Umwelt (§ 69a) durch Verordnung festlegen, welche Maßnahmen die Gewerbetreibenden bei der 
Gewerbeausübung hinsichtlich der Einrichtung der Betriebsstätten, hinsichtlich der Waren, die sie 
erzeugen oder verkaufen oder deren Verkauf sie vermitteln, hinsichtlich der Einrichtungen oder sonstigen 
Gegenstände, die sie zur Benützung bereithalten, oder hinsichtlich der Dienstleistungen, die sie erbringen, 
zu treffen haben. In der Verordnung kann auch festgelegt werden, wie der Gewerbetreibende die 
Erfüllung der vorgeschriebenen Maßnahmen nachzuweisen hat. Gewerbetreibende haben in jenen 
Betriebsstätten, in denen das Gewerbe der Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, Bandagisten, 
Orthopädietechniker, Orthopädieschuhmacher, Zahntechniker, Friseure und Perückenmacher, Masseure, 
Kosmetiker (Schönheitspfleger) oder Fußpfleger ausgeübt wird und in denen sie nicht selbst überwiegend 
tätig sind, einen fachkundigen Arbeitnehmer, der nach den Bestimmungen des Sozialversicherungsrechtes 
voll versicherungspflichtig ist, hauptberuflich zu beschäftigen. Soweit durch Verordnung nicht anderes 
festgelegt ist, ist eine Person jedenfalls dann als fachkundig anzusehen, wenn sie die 
Lehrabschlußprüfung in dem Lehrberuf erfolgreich abgelegt hat, der dem in der Betriebsstätte ausgeübten 
Gewerbe entspricht. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch Verordnung 
festlegen, daß der Nachweis der Fachkundigkeit durch andere Prüfungen als die Lehrabschlußprüfung 
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oder durch sonstige Ausbildungsgänge oder Verwendungszeiten zu erbringen ist. Die Verpflichtung zur 
Beschäftigung eines fachkundigen Arbeitnehmers besteht ab 1. Jänner 1996. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz durch Verordnung festzulegen, welche 
Maßnahmen die Gewerbetreibenden bei der Gewerbeausübung hinsichtlich der Einrichtung der 
Betriebsstätten, hinsichtlich der Waren, die sie erzeugen, verkaufen oder vermieten oder deren Verkauf 
sie vermitteln, hinsichtlich der Einrichtungen oder sonstigen Gegenstände, die sie zur Benützung 
bereithalten, oder hinsichtlich der Dienstleistungen, die sie erbringen, zu treffen haben, soweit dies zum 
Schutz der Interessen der von der Gewerbeausübung betroffenen Personen, insbesondere zum Schutz vor 
Vermögensschäden oder vor Belästigung wie etwa durch Eindringen in die Privatsphäre, erforderlich ist 
(Ausübungsregeln). Bei der Erlassung solcher Verordnungen ist insbesondere auch auf die 
Beobachtungen und Berichte von Konsumentenberatungseinrichtungen sowie auf die Berichte des 
Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz über die Lage der Verbraucher Bedacht 
zu nehmen. Weiters kann der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten nach Anhörung der 
zuständigen Gliederung der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft durch Verordnung Regeln über 
die Verhaltensweisen, die bei der Ausübung eines bestimmten Gewerbes einzuhalten sind, und über die 
für die Gewerbeausübung erforderliche Betriebsausstattung festlegen (Standesregeln); hiebei ist auf die 
Gewohnheiten und Gebräuche, die in diesem Gewerbe von Personen, die die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes anwenden, eingehalten werden und auf die Anforderungen, die von den die Leistungen 
dieses Gewerbes in Anspruch nehmenden Personen üblicherweise gestellt werden, sowie darauf Bedacht 
zu nehmen, daß das Ansehen des betreffenden Gewerbes und das Vertrauen aller von der 
Gewerbeausübung berührten Personen in die das Gewerbe ausübenden Gewerbetreibenden gewahrt 
bleibt; soweit dabei der Schutz des Vertrauens der von der Gewerbeausübung betroffenen Personen im 
Vordergrund steht, insbesondere hinsichtlich der Festlegung von Höchstbeträgen im Sinne der Z 5, ist 
hiebei das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz herzustellen. 
Verordnungen über Standesregeln können zum Gegenstand haben zum Beispiel Bestimmungen über 

 1. das standesgemäße Verhalten im Geschäftsverkehr mit den Auftraggebern, 

 2. das standesgemäße Verhalten gegenüber anderen Berufsangehörigen oder Angehörigen anderer 
Berufe, die durch die Gewerbeausübung berührt werden, 

 3. das standesgemäße Verhalten gegenüber Personen, die weder Auftraggeber noch 
Berufsangehörige sind, auf die sich aber die Gewerbeausübung bezieht oder die von der 
Gewerbeausübung betroffen sind, 

 4. die Ausstattung des Betriebes, die eine standesgemäße Berufsausübung gewährleistet, 

 5. für die Gewerbe der Arbeitsvermittler (§ 124 Z 1), der Immobilienmakler (§ 127 Z 18), der 
Immobilienverwalter (§ 127 Z 20), der Personalkreditvermittler (§ 127 Z 21) und der 
Inkassoinstitute (§ 127 Z 24) die Höchstbeträge der den Gewerbetreibenden gebührenden 
Provisionssätze oder sonstigen Vergütungen. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten nicht auf den Gebieten des Gesundheitswesens, der 
Nahrungsmittelkontrolle, der Arzneimittelkontrolle, des Giftwesens sowie des Arbeitnehmerschutzes. 

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann erforderlichenfalls einem Gewerbetreibenden Maßnahmen 
im Sinne des Abs. 1 mit Bescheid auftragen, wenn diesbezüglich keine Regelung in einer Verordnung 
gemäß Abs. 1 erlassen worden ist. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann auf Antrag von den Bestimmungen einer Verordnung 
gemäß Abs. 1 abweichende Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 mit Bescheid zulassen, wenn hiedurch der 
gleiche Schutz erreicht wird. 

(6) Beziehen sich die Maßnahmen, die gemäß Abs. 4 mit Bescheid aufgetragen oder gemäß Abs. 5 
mit Bescheid zugelassen werden sollen, nur auf die Gewerbeausübung in einer weiteren Betriebsstätte, so 
ist zur Erlassung der Bescheide gemäß Abs. 4 oder 5 die für die weitere Betriebsstätte zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde berufen. 
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